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     Unfallart                                                                37 

     Zusammenstoß m. and. Fahrzeug, das
          anfährt, anhält o. im ruh. Verkehr steht
          vorausfährt oder wartet
          seitlich in gleicher Richtung fährt
          entgegenkommt
          einbiegt oder kreuzt
     Zusammenstoß zw. Fzg. und Fußgänger
     Aufprall auf Hindernis auf Fahrbahn
     Abkommen von Fahrbahn nach rechts
     Abkommen von Fahrbahn nach links
     Unfall anderer Art

Dienststelle

- Verkehrsunfallanzeige. Bl.1 - Ausf. f. statistische Aufbereitung - Ausgeschwärzte Felder werden statistisch nicht erfaßt.

SA1

VERKEHRSUNFALLANZEIGE
Blatt 1     P      S 

Tgb.Nr.:

An Bußgeldbehörde/Staatsanwaltschaft

Ordnungswidrigkeit

verjährt am:

Eingangsstempel

                           2                                 6            7

  RB        Krs               Gem

Tatbestands-
aufnahme

Protokoll-
aufnahme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Charakteristik der Unfallstelle                 38-40

     Kreuzung
     Einmündung
     Grundstücksein- oder -ausfahrt
     Steigung
     Gefälle
     Kurve

1
2
3
4
5
6

Besonderheiten der Unfallstelle               41-43

     Schienengleicher Wegübergang
     Fußgängerüberweg (Zebrastreifen)
     Fußgängerfurt
     Haltestelle
     Arbeitsstelle
     Verkehrsberuhigter Bereich (Z.325)

2
3
4
5
6
7

Lichtzeichenanlage                                              44
     in Betrieb
     außer Betrieb

8
9

Geschwindigkeitsbegrenzung
(durch Z274/274.1 angeordnet - km/h)    46               48

Lichtverhältnisse                                                   49
     Tageslicht
     Dämmerung
     Dunkelheit

0
1
2

Aufprall auf Hindernis neben der Fahrbahn     55
     Baum
     Mast
     Widerlager
     Schutzplanke
     sonst. Hindernis
     kein Aufprall

0
1
2
3
4
5

Straßenzustand                                                  52-53
     Trocken
     Naß/Feucht
     Winterglatt
     Schlüpfrig (Öl, Dung, Laub usw.)

0
1
2
5

 58        59

Vorläufig festgestellte Ursachen
gemäß Verzeichnis Nr. 01-69

Ordn. Nr.
 60        61  62        63  64        65

 66        67
Ordn. Nr.

 68        69  70        71  72        73

gemäß Verzeichnis Nr. 70-89 
 74        75  76        77

Behördenkennung

  1 3                                              18

Unfalldatum
(Tag/Monat/Jahr)

   19                                              24

Unfallzeit
(h/min)

25                           28
Anzahl der                                  Schwer-          Leicht-                                                                                     Alkohol-   Kfz nicht   Gefahr-  §142
Beteiligten       Getötete        verletzte         verletzte       Gesamtsachschaden (volle DM)           einw         fahrbereit   gut    StGB

29         30         31         32         33         34        35       36                                                                                      36A (78)   36B (79)
1 1

Unfallort (Gemeinde, Ortsteil, Kreis, Straße, Richtungsfahrbahn)

SA2
innerorts   außerorts   Ordn.-Nr.           aufsteig.    absteig.     Straßenschlüssel                                                               Haus-Nr.

1 2 1 2

Fahrtrichtung

  13               13                                                  14               14               15                                                                            23               24
Straßenkl.  Straßen-Nr.                        Buchstabe      km

  28                29                           32             33                    34
39von Netzknoten A                                      Buchstabe      nach Netzknoten B                                  Buchstabe    Station

  40                                                        46           47                      48                                                       54         55                   56

kateg.  Unfalltyp               Sondererhebung                                                                                        Unfallfolge     Sondermerkmal     gesteckt
Unfall-

   61         62              64         65               67       68                                                                                    78

Unfallhergang:
(ggf. Handskizze)

Folgeblatt

                                           (Datum)                                   (Unterschrift und Amtsbezeichnung d. aufnehmenden Beamten/in)
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getötet                          a)
schwerverletzt            b)
leichtverletzt               c)

- Verkehrsunfallanzeige. Bl.3 - Ausf. f. statistische Aufbereitung -

Blatt 3 Behördenkennung Unfalldatum
(Tag/Monat/Jahr)

Unfallzeit
(h/min)

Ordn.-
Nr.

Sonstige Geschädigte
Name, Vorname, PLZ  Wohnort, Straße

Alter u.
Geschl.

m=männl.)
w=weibl.)

1. Art des Sachschadens und der
    bekannten Verletzungen
2. Angabe, ob

Sach-
schaden
(volle DM)

Schäden oder Spuren an Fahrzeugen, die auf den Unfallhergang schließen lassen, techn. Mängel der beteiligten Fahrzeuge unter
Angabe der Ordn.-Nr.:

Besonderheiten zur Verkehrslage, zum Unfallort, zur Verkehrsregelung usw., soweit nicht auf Blatt 1 vermerkt:
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A n h a n g 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1994, Teil I 

_____________________
*) Das „Erste Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes“ vom 23. November 1994 sowie die 
    „Siebente Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung“ vom 29. Oktober 2001 wurde eingearbeitet. 
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Gesetz
über die Statistik der Straßenverkehrsunfälle*)

(Straßenverkehrsunfallstatistikgesetz - StVUnfStatG) 

Vom 15. Juni 1990 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Über Unfälle, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen Personen getötet oder 
verletzt oder Sachschäden verursacht worden sind, wird 
laufend eine Bundesstatistik geführt. Sie dient dazu, eine 
aktuelle, umfassende und zuverlässige Datenbasis über 
Struktur und Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle zu 
erstellen. 

§ 2 

(1) Die Statistik erfasst bei Unfällen, bei denen we-
nigstens eine Person getötet oder verletzt worden ist oder 
bei schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden, 

1. Unfallstelle, Datum, Uhrzeit, Hergang und Umstände 
des Unfalls sowie allgemeine Unfallursachen, 

2. die beteiligten Verkehrsteilnehmer nach Geburts-
monat/-jahr, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, bei 
Ausländern auch nach Wohnsitz im In- oder Ausland, 
Art der Verkehrsbeteiligung, Monat und Jahr der Ertei-
lung der Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom 
Unfallort, Unfallfolgen nach den Absätzen 3 und 4 so-
wie Art des Fehlverhaltens und Grad der Alkoholein-
wirkung,

3. die Zahl der Fahrzeugbenutzer, 

4. die verunglückten Mitfahrer nach Alter in Jahren, Ge-
schlecht und Unfallfolgen nach den Absätzen 3 und 4, 

5. die beteiligten Verkehrsmittel nach Fahrzeugart, Zulas-
sungsbezirk, Nationalitätszeichen, technischen Män-
geln, Art und Höhe des Sachschadens, bei der 
Beförderung gefährlicher Güter die Art des Gefahrgu-
tes sowie die Anwendung von Ausnah-
mebestimmungen nach der jeweils geltenden Straßen-
Gefahrgutausnahmeverordnung, 

6. bei deutschen Kraftfahrzeugen die fahrzeugbezogenen 
Merkmale: Jahr der Erstzulassung, Hersteller, Typ und 
Ausführung des Fahrzeugs, technische Ausstattung, 
Fahrzeug- und Aufbauart, Hubraum und Motorleistung, 
Höchstgeschwindigkeit, Maße und Gewichte. 

(2) Bei allen anderen Unfällen erfasst die Statistik le-
diglich die Gesamtzahl, gegliedert nach Unfällen auf 
Autobahnen und sonstigen Straßen. Die Unfälle auf sons-
tigen Straßen sind zu untergliedern nach Unfällen inner-
halb und außerhalb geschlossener Ortschaften. 

(3) Als Getötete werden alle Personen gezählt, die in-
nerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall an den Un-
fallfolgen verstorben sind. 

(4) Verletzte sind Personen, die bei dem Unfall Körper-
schäden erlitten haben. Werden sie deshalb zur stationä-
ren Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen, so 
gelten sie als Schwerverletzte. 

§ 3 

Als Hilfsmerkmale der Statistik werden die übermit-
telnde Polizeidienststelle und ihre Tagebuch-Nummer 
sowie die Kraftfahrzeugkennzeichen der beteiligten Ver-
kehrsmittel erfasst. 

§ 4 

(1) Auskunftspflichtig sind die Polizeidienststellen, 
deren Beamte den Unfall aufgenommen haben. Die Aus-
künfte werden aus den Unterlagen der Unfallaufnahme
erteilt und den statistischen Ämtern der Länder laufend 
zugeleitet. Die Polizei der Länder ist berechtigt, das Kraft-
fahrzeugkennzeichen von unfallbeteiligten Fahrzeugen 
auch im automatisierten Verfahren an die statistischen 
Ämter der Länder weiterzuleiten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Kraftfahrt-
Bundesamt für die fahrzeugbezogenen Merkmale nach § 
2 Abs. 1 Nr. 6 auskunftspflichtig. Das Kraftfahrt-
Bundesamt erteilt die Auskünfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
aus dem Zentralen Fahrzeugregister. Zu diesem Zweck 
übermitteln die statistischen Ämter der Länder die  Kraft-
fahrzeugkennzeichen nach § 3 und das Datum des Un-
falls nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 einer von anderen 
Aufgabenbereichen getrennten Organisationseinheit des 
Kraftfahrt-Bundesamtes gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1 des 
Güterkraftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 1993 (BGBl. I S. 1839, 1992), 
das durch Artikel 40 des Gesetzes vom 29. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1890) geändert worden ist. § 58 Abs. 2 Satz 2 
und 3 des Güterkraftverkehrsgesetzes gilt entsprechend. 
Die in Satz 3 genannten Angaben sind im Kraftfahrt-
Bundesamt spätestens einen Monat nach der Übermitt-
lung der Angaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 an die statisti-
schen Ämter der Länder zu löschen. 
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§ 5 

(1) An die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder 
Landesbehörden dürfen für die Verwendung gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, 
vom Statistischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. 

(2) An die zur Durchführung statistischer Aufgaben zu-
ständigen Stellen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände dürfen von den statistischen Ämtern der Länder 
unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 5 Bundessta-
tistikgesetz über Unfälle, die sich in ihrem Zuständig-
keitsbereich ereignet haben, folgende Einzelangaben 
übermittelt werden: 

1. die Angaben nach § 2 Abs. 1 Nr 1, 3 und 4, 

2. die Angaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit Ausnahme fol-
gender Merkmale: 

Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch nach 
Wohnsitz im In- oder Ausland, Monat und Jahr der Er-
teilung der Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom 
Unfallort, Grad der Alkoholeinwirkung, 

3. die Angaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 mit Ausnahme des 
Nationalitätszeichens. 

(3) Für Zwecke der Unfallforschung sind der Bun-
desanstalt für Straßenwesen von den statistischen Äm-
tern der Länder jährlich die Einzelangaben nach § 2 Abs. 
1 und 2 zu übermitteln. Bei Bedarf können vorliegende 
Daten auch vor dem nächsten Jahrestermin angefordert 
werden. Zur Durchführung der Unfallforschung mit den 
nach Satz 1 übermittelten Daten wird in der Bundesan-
stalt für Straßenwesen eine Organisationseinheit einge-
richtet, die räumlich, 

organisatorisch und personell von anderen Aufgaben-
bereichen der Bundesanstalt zu trennen ist. Die in dieser 
Organisationseinheit tätigen Personen müssen Amtsträ-
ger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflich-
tete sein. Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen 
Erkenntnisse nur für Zwecke der Unfallforschung verwen-
den. Die nach Satz 1 übermittelten Einzelangaben dürfen 
nicht mit anderen personenbezogenen Daten zusam-
mengeführt werden. Das Nähere zur Ausführung der 
Sätze 3 und 4 regelt der Bundesminister für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen durch Erlass. 

(4) Die Übermittlung von Einzelangaben an Hoch-
schulen und sonstige Einrichtungen mit der Aufgabe 
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung erfolgt unter 
den Voraussetzungen des § 16 Abs. 6 Bundes-
statistikgesetz. 

§ 6 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen hat durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates den schwerwiegenden Unfall mit 
Sachschaden im Sinne des § 2 Abs. 1 näher zu bestim-
men.

§ 7 

entfällt

Inkrafttreten

_________

   Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und 
   wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 

   Berlin, den 23. November 1994 

Der Bundespräsident 
Roman Herzog 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister für Verkehr 
Wissmann
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Verordnung
zur näheren Bestimmung 

des schwerwiegenden Unfalls mit Sachschaden 
im Sinne des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes 

Vom 21. Dezember 1994 

Auf Grund des § 6 des Straßenverkehrsunfallstatistikge-
setzes, der durch Artikel 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 23. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3491) neu gefasst worden ist, 
verordnet das Bundesministerium für Verkehr: 

§ 1 

Ein schwerwiegender Unfall mit Sachschaden im Sinne 
des § 2 Abs. 1 des Straßenverkehrsunfallstatistikgesetzes
vom 15. Juni 1990, das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
November 1994 (BGBl. I S. 3491) geändert worden ist, liegt 
vor, wenn nach den Feststellungen der Beamten des Polizei-
dienstes

1. als Unfallursache 

a) eine Ordnungswidrigkeit, bei der gemäß Bußgeldkata-
log-Verordnung vom 4. Juli 1989 (BGBl. I S. 1305), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2043), in der jeweils 

geltenden Fassung eine Geldbuße festzusetzen ist, 
oder

(b) eine Straftat, die im Zusammenhang mit der Teilnah-
me am Straßenverkehr begangen worden ist, 

anzunehmen ist und 

2. mindestens ein Kraftfahrzeug aufgrund eines Unfallscha-
dens von der Unfallstelle abgeschleppt werden muss. 

Ein schwerwiegender Unfall mit Sachschaden liegt auch vor, 
wenn ohne Rücksicht auf Art des Sachschadens ein Unfall-
beteiligter unter Alkoholeinwirkung gestanden hat. 

§ 2 

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

_________

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Bonn, den 21. Dezember 1994 

Der  Bundesminis te r  fü r  Verkehr  
In Vertretung 
Dr .  Kn i t te l  
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